
focus canada *■ KAN ADA

Mg

mm
V(

. 1

Enquete-Kommission
Kanadische Einheit

and iche
Empfehlungen

è
Der Kommissionsbericht, ein 

eindrucksvolles Dokument von 
152 Seiten, war mit groGer 
Spannung erwartet worden. Die acht 

Kommissionsmitglieder, an ihrer Spitze 
der frtihere Bundesminister Jean-Luc 
Pépin und Ontarios friiherer Minister- 
pràsident John Robarts, batten ganze 
Arbeit geleistet. Seit Juli 1977 hatten 
sie allé Landesteile besucht. In zahllo- 
sen Treffen mit Interessenvertretungen 
und Biirgern waren die Zentralfragen 
der Federation immer neu diskutiert 
worden.
Was sich in Form von 75 Empfehlungen 
herausschàlte, wird die Debatte iiber 
den Wahlkampf hinaus wesentlich be- 
einflussen. Hier einige der wichtigsten 
Punkte des Berichts:
► Die Provinz Québec erhàlt im Rah- 

men einer neuen Verfassung die 
Vollmachten zur Aufrechterhaltung 
und Entwicklung ihres eigenstàndi- 
gen kulturellen und sprachlichen 
Charakters.

„ Wir unterstiitzen die Bemiihungen 
der Quebecker Provinzregierung und 
der Bevôlkerung von Québec, die 
Vorherrschaft der franzôsischen 
Sprache und Kultur in der Provinz 
zu gewahrleisten. . . Nichts kann in 
unseren Augen fiir die Sache der 
kanadischen Einheit schàdlicher sein 
als die Zuriickweisung dieses Strebens 
der frankophonen Québécois durch 
englischsprachige Kanadier. “

► Die Abschaffung des kanadischen 
Sénats (des Oberhauses). An seine 
Stelle tritt ein „Bundesrat“ (Council 
of the Federation/Conseil de la 
Federation), zu besetzen durch Ver- 
treter der Provinzen. Intéressant an 
diesem Vorschlag ist sein nicht zu- 
fàlliger Bezug zum Model! des deut- 
schen Bundesrates, der in den letzten 
Jahren von verschiedenen kanadi
schen Verfassungsexperten aufmerk- 
sam studiert worden ist.

► Das Unterhaus ware um sechzig Mit- 
glieder zu erweitern, die von den
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politischen Parteien auf der Basis 
des Verhaltniswahlrechts zu entsen- 
den wàren. Auch hier eine erkenn- 
bare Variante des Bonner Modells.

► Der „Bundesrat“ wiirde die Ernen- 
nung des auf elf (heute neun) Mit- 
glieder erweiterten Obersten Ge- 
richtshofes vornehmen. Fiinf der elf 
Richter würden aus Québec kom- 
men.

► Der Oberste Gerichtshof wiirde eine 
in der Verfassung zu verankernde 
Menschenrechtsakte letztinstanzlich 
auslegen.

► Strengere Richtlinien fiir Notstands- 
vollmachten des Bundes.

Die Kommission kommt zu dem SchluG, 
die Mehrheit der Kanadier sei damit 
einverstanden, daG die Quebecker das 
Recht haben miiGten, ihre politische 
Zukunft selbst zu bestimmen. Wortlich 
heiGt es in dem Bericht:

„ Wenn sich Québecs Bevôlkerung in 
den allernachsten Jahren auf demo- 
kratischer Basis und unmifiverstand- 
lich fiir eine Sezession (von Kanada) 
entscheiden wiirde, sollte diese Ent- 
scheidung dann vom iibrigen Kanada 
respektiert und akzeptiert werden? 
Diese Frage beantworten wir mit 
einem uneingeschrankten Ja. “

Weitere Empfehlungen der Kommission 
betreffen wichtige Fragen der Kompe- 
tenzverteilung zwischen Bund und Pro
vinzen. So soil die Bundesregierung ge- 
wisse Vollmachten im Kulturbereich, in 
der Wirtschaftspolitik, bei der Verwer- 
tung der Bodenschâtze, in der Haus- 
haltspolitik und sogar im Bereich der 
auswârtigen Beziehungen an die Pro
vinzen abtreten.
Spezifisch spricht sich die Kommission 
fiir das Recht der Provinzen aus, inter
nationale Abkommen in ihren Kompe- 
tenzbereichen unterzeichnen zu diirfen. 
Zu den ebenfalls bedeutsamen Empfeh
lungen gehôrt die Aufforderung an den 
Bund, mehr zur Forderung der Kiinst- 
ler zu tun, verbilligte Reisemoglichkei- 
ten als Mittel zur Starkung der Einheit 
zu schaffen sowie die Gesetzgebung fiir 
Indianer dahingehend abzuiindern, daG 
weibliche Indianer nicht wie bisher 
ihren Sonderstatus als Ureinwohner 
verlieren, sobald sie einen Nichtindianer 
heiraten.
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